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Wir hatten es also geschafft. Die
Briefwahl würde kommen, dies war
nicht mehr rückgängig zu machen.
Damit hatte sich erstmals seit der
Gründung der WPK 1961 die Mög-
lichkeit eröffnet, die verkrusteten
Strukturen der WPK demokratisch zu
reformieren. Die Einführung der Brief-
wahl veränderte ohne Zweifel die Fun-
damente der WPK.

Bei aller ungebremsten Freude war
uns jedoch bewusst, dass die Briefwahl
in einer bundesweit organisierten Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts eben
nur ein Baustein eines demokratischen
Wahlverfahrens ist. Uns war deswegen
sofort klar, dass wir mit unserer politi-
schen Arbeit nicht einen Moment
nachlassen durften, wenn wir ein wirk-
lich demokratisches Wahlverfahren
durch-setzen wollten. Gleichzeitig
konnten wir die Augen nicht davor ver-
schließen, wie schwer es werden würde,
dies den Abgeordneten und dem
BMWi deutlich zu machen, denn wir
vermuteten, dass sich für die Politik das
Thema Wahlrecht nun erledigt hatte.
Nicht aber für uns, denn ein demokra-
tisches Wahlrecht braucht auch ein de-
mokratischen Wahlverfahren und dies
war noch lange nicht in Sicht.

Wahrnehmung der WPK-Beirats-
wahlen in der Wirtschaftspresse

Zwischenzeitlich hatten wir immer
wieder den Versuch unternommen, die
Presse für das Thema Briefwahl zu inte-
ressieren. Die Herausarbeitung des Ab-
stands zwischen dem Rechtsanspruch,
der Rechtslage und der ausgeübten Pra-

xis war jedoch vielschichtig und es be-
durfte bei Außenstehenden regelmäßig
einer längeren Erläuterung, um den tie-
fer liegenden Hintergrund, nämlich die
Verbindung von Wahlrecht und Berufs-
aufsicht, zu erfassen. Bei den Wirt-
schaftsjournalisten gilt ferner der
Grundsatz: Fakten, Fakten, Fakten und
immer an die Leser denken. Da die Ma-
terie aber bereits für die Wirtschafts-
journalisten mit einem gewissen
Anspruch verknüpft war, konnte man
nicht erwarten, dass die Thematik für
die Leser sogleich verständlich gewesen
wäre. Daher benötigte es einiger Über-
redungskunst, bis wir einen Journalisten
fanden, der sich mit der Thematik ausei-
nandersetzte. Hinzu kommt, dass die
WPK die bekannten Journalisten regel-
mäßig einlädt und über aktuelle Ent-
wicklungen informiert. In diesem
Zusammenhang nimmt sie auch gerne
Fragen der Journalisten entgegen, um
ihnen dann die Zusammenhänge und
Hintergründe nach „WPK-Art“ darzu-
stellen. So wurde es jedenfalls vom Prä-
sidenten der WPK auf dem Jour fixe
2009 in Berlin vorgetragen.

Der Artikel „Vier gewinnt“ in der
FTD (17.6.2009) setzte sich mit dem
umstrittenen Wahlsystem in der WPK

auseinander. Aus dem Artikel sollen
zwei Passagen zitiert werden: „[…] 

Zwischen selbständigen Wirtschafts-
prüfern und den vier großen Prüfungs-
gesellschaften ist ein Streit über die
Macht in der Wirtschaftsprüferkammer
entbrannt. Der Vorwurf der Kleinen,
wegen eines ungerechten Wahlsystems
können die Big Four sämtliche Beirats-
mandate an sich reißen und so die Kam-
mer dominieren. Schließlich wählt der
Beirat den Vorstand. Der wiederum be-
stimmt die gesamte Politik der Kammer.
Sie trägt die Berufsaufsicht für alle Wirt-
schaftsprüfer in Deutschland. […] Ein
Wirtschaftsprüfer, der bis vor drei Jah-
ren ebenfalls für einen Großen der Bran-
che arbeitete, beschreibt weiter: ‚Bei uns
wurden alle Vollmachten direkt einge-
sammelt. Dann wurden Personen ausge-
wählt, die zur Wahl gehen und die
Stimmen abliefern.’“ 

Der Artikel erschien kurz vor der Bei-
ratssitzung im Juni 2009 gerade zur rech-
ten Zeit. Dass die WPK auf der
Beiratssitzung für die Briefwahl stimmen
würde, wussten wir – wie bereits erwähnt
– nicht. Insofern waren wir hoch erfreut
darüber, dass die Thematik wenigsten
einmal in die Medien gelangt war.
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Abb. 06 In der Schlußphase des Wahlrechtskampfes war Dr. Johannes von Waldthausen,
geschäftführender Vorstand des wp.net, Dauergast im Bundeswirtschaftsministerium.
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Kein Meinungsumschwung 
trotz Pro-Mitgliedervotum

In der auf die Jours-fixes 2008 fol-
gende Beiratssitzung am 26.11.2008
hatte der Beirat, nachdem der Vorstand
die Einführung der Briefwahl vorge-
schlagen hatte, dies abgelehnt. Wir emp-
fanden es als äußerst befremdlich, dass
ein Beirat, der Wert darauf legte, dass
das zum damaligen Zeitpunkt beste-
hende Beiratswahlrecht verwaltungs-
rechtlich anerkannt und demokratisch
sei, nach einer bundesweiten Befragung,
die in allen Regionen zu demselben Er-
gebnis geführt hatte, den Wunsch des
Berufsstands einfach überging. Beson-
ders pikant an der Angelegenheit war,
dass die Befragung in den Versammlun-
gen schließlich vom Präsidenten der
WPK selbst initiiert wurde.

Unser Eindruck über die bisherigen
Maßnahmen der Kammer: Die Brief-
wahl ist für die WPK immer noch ein „rotes
Tuch“ und, wenn möglich, zu meiden. 

Für den Präsidenten der WPK aus
dem Big4-Lager lag die schwerpunktmä-
ßige Ausrichtung der WPK im Bereich
der Neuordnung der Berufs- aufsicht,
wie sie die Empfehlungen der Kommis-
sion zur Abschlussprüferrichtlinie (Mai
2008) erforderlich machte. Nachdem
der erste Anlauf einer 8. WPO-Novelle
durch die Intervention von wp.net im
Gesetzgebungsverfahren gescheitert
war, bereitete sich die WPK mit Hoch-
druck ab dem Frühjahr 2009 auf einen
zweiten Anlauf vor.

Auf den Jours fixes 2009 wurden ak-
tuelle Fragen der Berufsaufsicht, aktu-
elle Fragen der Qualitätskontrolle und

berufspolitische Entwicklungen, da-
runter auch der Reformbedarf bei der
Beiratswahl, vorgestellt und diskutiert. 

Durch die Frage eines Kollegen auf
dem Jour fixe 2009 in Berlin kam
durch Zufall ans Licht, dass die WPK
zwar die Einführung der Briefwahl
umsetzen, aber am Wahlverfahren
selbst nichts ändern wollte. Dies be-
stätigte eine von uns schon seit langem
gehegte Vermutung, nämlich, dass die
WPK die alten Machtverhältnisse
über das Wahlverfahren sicherstellen
wollte. Dies hätte bedeutet, dass es
weiterhin mehrere Wahllisten und
eine Gesamtwahlliste gegeben hätte.
Die Kandidaten hätten nicht einzeln
gewählt (angekreuzt) werden müssen.
Außerdem wäre ein Versand der
Wahlunterlagen in WP-Praxen weiter-
hin möglich gewesen. Die Kandidaten
hätten sich also weiterhin nicht aktiv
um Wählerstimmen bemühen müs-
sen. Gerade dies ist aber der entschei-
dende Mechanismus einer demo-
kratischen Wahl, um zu gewährleisten,
dass sich die Gewählten auch für die
Interessen ihrer Wähler einsetzen.

Noch bevor die
Jour fixe 2009 abge-
schlossen waren, rich-
teten wir ein Schrei-
ben an das BMWi
mit dem Ziel, in die
Gestaltung des Wahl-
verfahrens eingreifen
zu können. Wir woll-
ten das BMWi davon
informieren, dass die
WPK an dem bishe-
rigen Wahlverfahren
und insbesondere an
den Wahllisten fest-
halten wollte. Da wir
wussten, dass die
WPK kein wirklich
demokratisches Wahl-
verfahren einführen
wollte, mussten wir
uns wieder intensiv
in die Briefwahl ein-
schalten. 

Daneben arbeiteten wir mit Hoch-
druck daran, das WPK-Konzept zur
Berufsaufsicht kritisch zu beleuchten.

Termin beim BMWi Anfang De-
zember 2009

Gut vorbereitet informierten wir
das BMWi. Zu unserer Enttäuschung
sah das Ministerium allerdings keinen
weiteren Handlungsbedarf. Wir
machten unmissverständlich klar, dass
eine gesetzliche Regelung in der
WPO erforderlich ist, damit die
WPK dazu verpflichtet wird, ein de-
mokratisches Wahlverfahren zu ent-
wickeln. Das BMWi nahm unseren
Vortrag entgegen, gab jedoch zu ver-
stehen, dass die WPK eine Selbstver-
waltungskörperschaft sei, in deren
Befugnisse das Ministerium nicht
ohne weiteres eingreifen dürfe. Über
diese Haltung waren wir verständli-
cherweise nicht erfreut, mussten uns
aber damit abfinden.

Deutlich bessere Karten hatten wir
dagegen bei dem Thema Berufsauf-
sicht. Hier fanden wir offene Ohren
für unsere Kritik an dem WPK-Mo-
dell. 
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Abb. 07: kurze zeit nach seinem Amtsantritt  als Wirtschaftsmi-
nister beendete die WPk die Briefwahlblockade
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BMWi wendet sich von
wp.net Vorstellungen ab

Kurz vor Weihnachten 2009 ant-
wortete uns das BMWi:
„Die von Ihnen gemachten Vorschläge
zur Änderung des Wahlverfahrens zu
den Beiratswahlen werden wir prüfen.
Auch hier ist jedoch auf die Selbstver-
waltungsautonomie der Kammer hin-
zuweisen.“

In unserer Gegendarstellung mach-
ten wir deutlich, dass es eine demokra-
tische Selbstverwaltung des Berufs-
stands, auf die sich das BMWi berief,
leider noch nicht gibt. Das BMWi
hatte mit seinem Schreiben zwischen
den Zeilen zu Erkennen gegeben, dass
es den Forderungen von wp.net nicht
folgen wollte. Wir hätten schärfer da-
rauf reagieren können, wollten aber
eine Auseinandersetzung mit der Poli-
tik nur dann riskieren, wenn es unbe-
dingt notwendig werden würde.
Dennoch wollten wir dem BMWi un-
sererseits deutlich machen, dass das
BMWi durch die Orientierung an der
undemokratischen Selbstverwaltungs-
autonomie angreifbar geworden war:
„Dem BMWi ist seit langem bekannt,
dass es eine direkte Konfrontation auf-
grund der unterschiedlichen Interessen
von mittelständischen WP und großen
WP-Gesellschaften gibt. […] Wir be-
fürchten, dass staatliches Nichthandeln
im Rahmen des Grundrechts auf Mit-
wirkung bei der Willensbildung im Be-
rufsstand diese Auseinandersetzung
weiter eskalieren lassen wird. Angriffe
von WPK-Vorständen anlässlich der
Jour fixe gegen wp.net sehen wir als
eine solche Eskalation an. Wir meinen,
dass es höchste Zeit ist, dass die Politik
in diesem Konflikt eingreift und die
postdemokratischen Strukturen ent-
fernt, damit die Auseinandersetzung
zurück in die Kammer getragen wer-
den kann.“

Ausdrücklich erwähnten wir, dass
uns die Passivität des BMWi beim
Briefwahlverfahren erstaune, da dieses
im Rahmen der Staatsaufsicht sehr
wohl Maßnahmen ergreifen kann.
Weiterhin kündigten wir dem BMWi
an, dass wir die Thematik der Brief-
wahl und der Wahlordnung den Abge-
ordneten des Deutschen Bundestags
rechtzeitig vor der Abstimmung über
diese Regelungen verdeutlichen wür-
den.

Wir erhielten weder vom BMWi
noch von der WPK Informationen
zum laufenden Gesetzgebungsverfah-
ren. Wir waren der Ansicht, dass WPK
und BMWi in alter Manier die Rege-
lungen zum Wahlverfahren nach der
Interessenlage der WPK vorbereiteten
und wir erst dann eingeschaltet werden
würden, wenn wir keinen Einfluss
mehr nehmen könnten. Mitte Februar
2010 fragte Herr Gschrei beim BMWi
nach dem Stand des Gesetzentwurfs.
Das Gespräch kam gerade noch recht-
zeitig, denn wir erfuhren, dass das Ge-
setzgebungsverfahren zur Einführung
der Briefwahl tatsächlich schon weit
vorangeschritten war. Herr Gschrei ließ
sich aber nicht beirren und verdeut-
lichte dem BMWi die Risiken eines
solchen Vorgehens. Im Ergebnis einigte
man sich darauf, dass wp.net einen er-
gänzenden Vorschlag in das Gesetzge-
bungsverfahren einbringen kann.
Weitere Hinweise gab es allerdings
nicht, so dass wir in der Ausgestaltung
einerseits alle Möglichkeiten hatten,
andererseits jedoch auf uns alleine ge-
stellt waren. Da wir sicher sein konn-
ten, dass wir bei der Entwicklung der

Satzung und Wahlordnung von der
WPK in jedem Fall ausgeschlossen
werden würden, entschieden wir uns,
die vollständigen Grundzüge eines de-
mokratischen Wahlverfahrens ins Ge-
setz, also in § 59 Abs. 2 WPO n.F. zu
schreiben. Ende Januar 2010 sandten
wir den mühevoll erarbeiteten Vor-
schlag §  59 Abs. 2 WPO an das
BMWi. Von da an konnten wir nur
noch eins tun: Warten und Hoffen.
Unsere Kernpunkte für den § 59 Abs.
2 WPO n.F.:

► Die Briefwahlunterlagen werden
ausschließlich an den Wohnsitz
gesandt, der Stimmzettel wird in
einem geschlossenen Wahlum-
schlag, verbunden mit dem Rück-
umschlag an die kammer gesandt.

► Beeinflussungen des Wählers
durch Arbeit- oder Auftraggeber
sind unzulässig.

► Der Wähler gibt seine Stimme
durch Ankreuzen der Wahlteilliste
ab.

► Die Sitze im Beirat werden nach
dem Verhältnis der gültigen Stim-
men je Gruppe verteilt, wenn die
Wahlteilliste mindestens 5 % der
insgesamt gültigen Stimmen erhal-
ten hat.

In einem neu vorgeschlagenen Ab-
satz 3 erhielt die WPV die Aufgabe,
den Rechenschaftsbericht des Vor-
stands entgegenzunehmen und über
die Entlastung des Beirats abzustim-
men.

Waren fünf Jahre Arbeit
für die Demokratie vergebens?

Am Freitag, den 26. Februar 2010
wurde uns ohne jede Vorinformation
ein Referentenentwurf zur Änderung
des Wahlrechts der WPK übersandt.
Dieser Referentenentwurf war in jeder
Hinsicht eine Verhöhnung unserer Be-
mühungen. Nicht nur, dass die Brief-

Wp.nEt ErarbEitEt gEsEtzEsEntWurf
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wahl nicht in die WPO aufgenom-
men werden sollte, so dass die WPK
auch bei der Gestaltung des Wahl wie-
der freie Hand gehabt hätte, sondern
zusätzlich sollte entgegen dem vom
Präsidenten der WPK bundesweit
durchgeführten Mitgliederentscheid
die WPV abgeschafft und die Sat-
zungshoheit auf den Beirat überge-
hen. Würde der Gesetzesentwurf so in
Kraft treten, wäre dies nicht ein de-
mokratischer Fortschritt, sondern
selbst gegenüber der bisherigen Lage
ein demokratischer Rückschritt gewe-
sen. Das undemokratische Wahlrecht
würde nur eine neue Fassade erhalten.
Nun war guter Rat teuer! 

Würde wp.net beim Zeit-
management unterliegen?

Bemerkenswert war, dass das BMWi
uns diesen Referentenentwurf mit der
Bitte um Vertraulichkeit übersandt
und gleichzeitig um Stellungnahme
bis zum 18.3.2010 gebeten hatte.
Damit konnten wir zunächst nicht
ohne weiteres die Öffentlichkeit in-
formieren und außerdem standen uns
effektiv nur 13 Arbeitstage zur Verfü-
gung, um eine Stellungnahme vorzu-
bereiten. Niedergeschlagen wussten
wir nicht, ob nun alle unsere Bemü-
hungen vergeblich gewesen waren
oder ob wir noch etwas unternehmen
konnten. Aber wie in vielen solchen
Fällen ist es zweckmäßig, erst einmal
eine Nacht darüber zu schlafen. Am
nächsten Tag war uns bewusst, dass
klein Beigeben, hier nicht infrage
kam. 

Auch die neue Strategie lag nun so
deutlich und gerade vor mir, wie die
ersten Eisenbahngleise in der Prärie.
Zwei Entwicklungen durften von nun
an nicht mehr aus den Augen gelassen
werden.

Option 1: 
Eigener wp.net-Gesetzesvorschlag 

Da das Gesetzgebungsverfahren be-
reits lief, musste dazu eine Stellung-
nahme bis zum 18.3.2010 beim BMWi
eingereicht werden. Da der Gesetzes-
entwurf im Ergebnis nur wenige Ände-
rungen enthielt und diese alle
abzulehnen waren, war diese Arbeit
unproblematisch. Für jeden einzelnen
Punkt konnten wir in kurzer Zeit eine
ausreichende Begründung zusammen-
stellen.

Option 2: 
Eigener  Satzungsvorschlag für außer-
ordentliche WPV

Etwas schwieriger war die Frage, was
zu unternehmen war, wenn die von uns
angestrebte Änderung des Gesetzent-
wurfs nicht erfolgreich sein würde. Um
die weitere Vorgehensweise nachvoll-
ziehen zu können, muss nun etwas aus-
geholt werden.

Nach § 6 Abs. 2 Satz 3 Satzung a.F.
können Mitglieder einen Antrag zur
Tagesordnung auf einer WPV stellen,
wenn dieser Antrag von mindestens 30
Mitgliedern unterstützt und ausformu-
liert und mit Begründung sechs Mo-
nate vor der WPV bei der WPK
eingereicht wird. Da die WPK § 59
Abs. 2 WPO nur dahingehend geän-
dert haben wollte, dass die Mitglieder
der WPK den Beirat wählen, hatte sie
bereits im WPK-Magazin 4/2009 die
Durchführung einer außerordentli-
chen WPV am 25.6.2010 angekündigt.

Auf dieser außerordentlichen WPV
sollte das Briefwahlverfahren von den
Mitgliedern beschlossen werden. Wir
hatten deshalb bereits Anfang Dezem-
ber 2009 bei der WPK angefragt, ob
wir unseren Antrag zur Ausgestaltung
des Briefwahlverfahrens für die außer-
ordentliche WPV fristgemäß einrei-
chen müssen. Die WPK teilte uns
darauf hin mit, dass die Fristen für die
Anträge zur Tagesordnung bei einer
außerordentlichen WPV nicht gelten
würden. Auf die Einreichung eines An-
trags zur Tagesordnung hatten wir des-
halb zunächst verzichtet.

Da die WPK im Magazin 4/2009
angekündigt hatte, dass die Einladun-
gen zur WPV im April 2010 versandt
werden sollen, entstand auf dieser Stre-
cke ein enormer Zeitdruck, denn wir
wussten nicht, bis wann wir unseren
begründeten Antrag bei der WPK ein-
gereicht haben mussten. Problematisch
war vor allem, dass es sich bei unserem
Antrag nicht um eine Stellungnahme
oder eine Argumentation zu einem Ge-
setzentwurf handelte, sondern ein voll-
ständiges Briefwahlverfahren in die
komplizierte Satzung und die umfang-
reiche Wahlordnung der WPK einge-
arbeitet werden musste. Dazu musste
man sich nicht nur tief in die Satzung
und die Wahlordnung einarbeiten, son-
dern diese in synoptischer Darstel-
lungsweise den Änderungen gegen-
überstellen.

Zunächst mussten für die Ausarbei-
tung unseres Antrags zur Tagesord-
nung Zeit gewinnen. In der ersten Mail
vom 27.2.2010 teilte ich der WPK mit,
dass wp.net als zweitwichtigster Verein
der Wirtschaftsprüfer nicht über das
weitere Vorgehen oder inhaltliche Vor-
stellungen der WPK zur Briefwahl in-
formiert worden war, obwohl wir
mehrfach darum gebeten hatten. Wir
verlangten deswegen als spätesten Ab-
gabetermin für unseren Antrag den 31.
März. Gleichzeitig informierten wir
verschiedene Stellen des BMWi darü-
ber. Die WPK verlängerte uns den Ab-
gabetermin für unseren Antrag bis
Ende März.
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Nach § 6 Abs. 7 Satzung a.F. bedür-
fen Satzungsänderungen einer Zwei-
Drittel-Mehrheit der abgegebenen
Stimmen auf der WPV. Auf diese Re-
gelung zielte unsere zweite Strategie ab.
Sollte sich der Gesetzentwurf durchset-
zen, würde der Beirat auf der WPV ein
eigenes Wahlverfahren mit den dazu-
gehörigen Änderungen in der Satzung
und der Wahlordnung vorstellen. Der
Beschluss wäre aber nur mit einer
Zwei-Drittel-Mehrheit gültig gewe-
sen, was mit unserem eigenen Antrag
zur Tagesordnung, über den ebenfalls
abgestimmt werden sollte und der ein
eigenes Wahlverfahren mit den dazu-
gehörigen Satzungs- und Wahlord-
nungsänderungen enthielt, verhindert
werden sollte.

Ob einer der beiden Anträge auf der
WPV die notwendige Zwei-Drittel-
Mehrheit erreicht hätte, wird für
immer im Dunkeln bleiben. Sicher ist
aber, dass wenn keiner der beiden An-
träge die notwendige Mehrheit erreicht
hätte, das ganze Gesetzgebungs- und
Änderungsverfahren mit einer Bla-
mage - vor allem für die Politik - ver-
bunden gewesen wäre.

Die nächsten Schritte

Ein wesentliches Problem war der
zeitliche und inhaltliche Druck, den
das BMWi mit der sehr kurzen Frist
für eine Stellungnahme bis zum
18.3.2010 gesetzt hatte. Wir hatten
den Eindruck, dass der Referentenent-
wurf des Gesetzes zur Änderung des
Wahlrechts ohne Verzögerung und in-
haltliche Diskussion das Gesetzge-
bungsverfahren durchlaufen sollte. Das
Ziel dieses Verfahrens war offiziell die
nahende WPV, in der über die Sat-
zungsänderung abgestimmt werden
sollte. Dass mit diesem hohen Druck
eine Einflussnahme unsererseits fak-

tisch ausgeschlossen wurde, passte
scheinbar hervorragend in das Konzept
der WPK.

Der Kampf für ein grundrechtskon-
formes Beiratswahlverfahren wirkte in
der gesamten Auseinandersetzung wie
ein legales Doping. Immer wenn der
Gegner nach einigen Mühen einen kur-
zen Vorsprung herausgearbeitet hatte,
verlieh es Kraft, diesen Vorsprung wie-
der rasch aufzuholen und uns wieder
an die Spitze zu setzen. 

Diese Rechtskonstellation war so
eindeutig, dass das BMWi als formales
Argument für die Beibehaltung des bis-
herigen Verfahrens nur auf die Selbst-
verwaltungsautonomie verweisen
konnte. Solange sich aber das BMWi
hinter das bisherige Wahlverfahren
stellte, wurde es sozusagen ungewollt
zu einem Verbündeten eines Wahlver-
fahrens, das tendenziell der demokrati-
schen Grundordnung entgegenstand.
Dies war ein gefährlicher Balanceakt
für das Ministerium und zeigt, wie in-
tensiv sich die WPK bemüht hatte, das
bisherige Wahlverfahren im Ministe-
rium zu verteidigen, denn nach der
Rechtslage und der gelebten Praxis
wäre ein Eingriff des BMWi schon viel
früher erforderlich und möglich gewe-
sen.

Entscheidungsgrundlagen des
BMWi wackeln

Dadurch, dass das BMWi die mit
dem Gesetzesentwurf zur Beiratswahl
verbundene potentielle Rechtsunsi-
cherheit nicht beseitigte, hatte das
BMWi nun seinerseits die Deckung ge-
lockert. Während das öffentliche Inte-
resse für die WPK nur mäßig ist,
gehört das BMWi zu den Ministerien,
die tagtäglich im Rampenlicht stehen.
Um wieder handlungsfähig zu werden,
mussten wir den „schwarzen Peter“
dem BMWi zuspielen.

In einer E-Mail vom 3.3.2010 an das
BMWi erläuterten wir noch einmal
verschiedene Aspekte des Wahlverfah-
rens. Schließlich verwiesen wir darauf,
dass uns der Referentenentwurf mit der
Bitte um Vertraulichkeit überlassen
wurde und dass wir bis zum 18.3.2010
Stellung nehmen mussten. Daran
knüpften wir an und baten um Ver-
ständnis, dass wir der Bitte um Vertrau-
lichkeit nur bis zum Sonntag, den
14.3.2010 zustimmen können. Wir
kündigten gegenüber dem BMWi eine
Pressemitteilung an, um die anschei-
nend im BMWi vorherrschende Auf-
fassung zu der Ausgestaltung des
Grundrechts der freien Wahl in einer
staatlichen Aufsichtsbehörde, die von
privaten Großkonzernen dominiert
wird, darzulegen. 

Das BMWi gewährt erneut
einen Gesprächstermin

Im Anschluss an unsere E-Mail vom
3.3.2010 bereiteten wir eine Pressemit-
teilung vor. Letztlich wollten wir aber
nichts unversucht lassen, eine Lösung
im Gespräch mit dem BMWi herbei-
zuführen. In der E-Mail vom 7.3.2010
stellten wir zunächst dar, dass wir an
unserem Zeitplan festhalten würden.
Deswegen baten wir das BMWi um
einen Gesprächstermin, um dem Mi-
nisterium das Wahlverfahren erneut zu
erläutern. Schon montagmittags kam
es zu der Vereinbarung eines Ge-
sprächstermins, der für den Donners-
tagmorgen, den 11.3.2010 vorgesehen
war.

Im dem Gespräch am Donnerstag-
morgen konnte ich dem BMWi eine
Reihe von Kernargumenten erfolgreich
vermitteln. Diese betrafen inhaltliche
und formale Anforderungen an die
Briefwahl, die dauerhafte Absicherung
des Verfahrens, die Fortführung der
WPV und die Übertragung der Sat-
zungshoheit auf den Beirat. Zudem ge-
lang es, die rechtliche Problematik des
derzeitigen Referentenentwurfs deut-
lich zu machen. 

Wp.nEt gEWinnt bWmi aufmErKsamKEit
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wp.net warnt
Gesetzgeber
vor Blamage

Einsatz verlangt nun
nach Öffentlichkeit
Lobbying startet
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Vor allem die Gefahr, dass auf der
WPV kein Vorschlag zum Wahlverfah-
ren die notwendige Zwei-Drittel-
Mehrheit erreichen konnte, war vom
BMWi bisher nicht abschließend ge-
prüft worden. Wir hatten den Ein-
druck, dass das BMWi nun einige
Argumente aufgenommen hatte, die
von anderer Seite bisher nicht vorgetra-
gen wurden. Wir konnten gewichtige
Argumente für unsere Position ins Feld
führen. Das BMWi wollte unser Anlie-
gen prüfen, woraufhin wir dann auf die
Verbreitung unserer vorbereiteten Pres-
semitteilung verzichteten.

Option 3: 
wp.net übt sich im Lobbying

In Deutschland erfordert ein Gesetz-
gebungsverfahren des Bundes die Mit-
wirkung bestimmter Verfassungs-
organe. Der Verfahrensgang ist je nach
Initiator eines Gesetzes unterschied-
lich. In allen Fällen ist der Bundestag
aber das erste Beschlussorgan für die
Annahme eines Gesetzes. Ohne Bun-
destagsabgeordnete konnte ein Ände-
rungsgesetz zur WPO so oder so nicht
verabschiedet werden. Wir wollten
und mussten daher nicht nur die Fach-
abteilungen im BMWi, sondern auch
den Minister und die Bundestagsabge-
ordneten für unsere Sicht der Dinge ge-
winnen. Dazu nutzten wir die
Kontakte von Kolleginnen und Kolle-
gen zu den Abgeordneten und die Ver-
bindungen, die wir im Laufe der Jahre
selbst aufgebaut hatten.

Bereits Ende Januar wandten wir uns
an den Bundestagsabgeordneten, Herr
Dr. Wissing, inzwischen Vorsitzender
des  Finanzausschusses, der schon frü-
her wp.net in wichtigen Angelegenhei-
ten unterstützt hatte und baten ihn, ein
Schreiben an Herrn Brüderle, den Bun-
deswirtschaftsminister zu übermitteln.
Am 8. März 2010 schalteten wir über
einen Kollegen auch den Vorsitzenden
des Wirtschaftsausschusses ein. Inhalt-
lich ging es in dem Schreiben um die
Mängel des bisherigen Briefwahlver-
fahrens und darum, dass die WPK be-

absichtigte, bis auf die Einführung der
Briefwahl das bisherige Wahlverfahren
unverändert beizubehalten. Bei dem
von der WPK angestrebten Wahlver-
fahren kritisierten wir vor allem fol-
gende Situation: „Selbst wenn eine
andere als die WPK-Liste 49  % der
Stimmen auf sich vereinigen würde,
gingen diese Stimmen bei dem von der
WPK angestrebten Verfahren leer aus;
erhalten also im Parlament keinen ein-
zigen Sitz.“ Aus der Auswertung der
2008er Wahlen wussten wir, dass trotz
Personenwahl die Mitglieder der
„Kammerliste“ blockweise abstimm-
ten.

Mit dem Schreiben vom 15.3.2010
von Dr. Wissing an wp.net erhielten
wir erstmals ein Signal vom Bundes-
wirtschaftsminister, der nun die gesetz-
liche Einführung einer Briefwahl
ernsthaft in Erwägung zog. Wir nah-
men diesen Teilerfolg erfreut entgegen,
waren in der Sache aber noch nicht zu-
frieden, weil das Signal zu unbestimmt
war, so dass wir vor allem wegen des
konkreten Wahlverfahrens noch ein-
mal nachhaken mussten. 

In einem weiteren Schrei-
ben an Dr. Wissing wollten
wir erfahren, ob das künftige
Wahlverfahren auf demokra-
tischen Grundzügen basieren
würde: 

„Wir erlauben uns anzufra-
gen, ob die Aussagen des Mi-
nisters bedeuten, dass  

a) die WPV nicht abge-

schafft wird, 

b) die Grundsätze des

Briefwahlverfahrens in

die WPO aufgenommen

werden und 

c) die Satzungshoheit bei

den 21.000 Mitgliedern

der WPK verbleibt und

nicht auf den 65-köpfi-

gen Beirat übertragen

wird.“

Auch andere Kollegen schalteten
sich aktiv in das Lobbying für die Brief-
wahl ein: „Der Berufsstand der Wirt-
schafts- prüfer ist daher ganz anders als
der Berufsstand der Ärzte, Architekten,
Steuerberater und anderer freier Berufe
durch eine hohe Konzentration der Be-
rufsangehörigen auf vier Arbeitgeber ge-
prägt: Hier muss aus meiner Sicht die
Politik eingreifen, da es ansonsten im Be-
rufsstand so bleibt, dass ausschließlich
die Interessen der Big Four in den berufs-
ständischen Organisationen sich wider-
spiegeln und die kleinen selbständigen
Wirtschaftsprüfer keine Möglichkeit der
Artikulation ihrer Interessen haben“,
schrieb ein Kollege.

In einem wegen unseres Lobbying
verzweifelt klingenden Antwortschrei-
ben eines Bundestagsabgeordneten
wurde zwar wie üblich auf die Selbst-
verwaltung des Berufsstands verwiesen,
aber das Lobbying schien zu wirken.
Aus den regelmäßigen Kontakten zum
BMWi hörten wir heraus, dass man
den Referentenentwurf noch einmal
überdachte. 
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Abb. 08: Über Dr. Volker Wissing wurde kontakt zu
Wirtschaftsminister Rainer Brüderle geschaltet
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Während sich Herr Gschrei um das
Lobbying kümmerte, beschäftigte ich
mich mit der Ausarbeitung der wp.net-
Anträge zur Tagesordnung auf der ge-
planten außerordentlichen WPV am
25.6.2010. 

Wir entwickelten einen vollständi-
gen Entwurf für ein in der Satzung und
der Wahlordnung verankertes Brief-
wahlverfahren. Dazu gab es eine Sy-
nopse und eine Begründung zu den
Änderungen. Gegenüber der WPK
kündigten wir an, dass unsere Anträge
zur Tagesordnung, die aus formalen
Gründen von mir als Mitglied der
WPK gestellt wurden, bis spätestens
Ende März der WPK vorliegen wür-
den, so dass die Einladungen zur WPV
rechtzeitig versandt werden konnten. 

Am 5.3.2010 informierte uns die
WPK, dass die Tagesordnung vom Bei-
rat aufgestellt werden würde und des-
wegen das einzelne Mitglied keinen
Antrag zur Tagesordnung stellen
könne. Diese einseitig, zugunsten der
WPK interpretierte Rechtslage war
durchaus strittig. Für eine außerordent-
liche WPV ist in der Satzung der WPK
in Bezug auf diese Frage keine Rege-
lung enthalten, so dass es näher lag,
dass die Regeln, die für eine ordentli-
che WPV anzuwenden sind, auch für
eine außerordentliche WPV gelten
müssen. Damit konnten wir sehr wohl
einen Antrag zur Tagesordnung stellen.

In einem Telefongespräch teilte dann
die WPK im März 2010 Herrn WP
Gschrei mit, dass wir doch einen ergän-
zenden Antrag zur Tagesordnung stel-
len könnten. Die langjährige Erfahrung
mit der WPK machte uns jedoch miss-
trauisch und ich studierte die Satzung
intensiver. Und tatsächlich, in § 6 Abs.
2 Satz 5 Satzung a.F. ist geregelt, dass
über Anträge außerhalb der Tagesord-
nung nicht abgestimmt werden darf.
Wir vermuteten, dass die WPK unse-
ren (ergänzenden) Antrag zwar zulas-

sen und mit der Einladung, sogar mit
einer Erläuterung, versenden, aber
dann auf der WPV nicht zur Abstim-
mung zulassen wollte. Diese Absicht
bestätigte sich, als ich bei der WPK di-
rekt nachfragte, ob über meinen An-
trag gleichberechtigt abgestimmt
werden wird. Am 18.3.2010 erfuhr ich
von der WPK, dass sie diese Frage
nicht beantworten könne, was unsere
Vermutung bestätigte. Sollte unsere Ar-
beit nur ein Beschäftigungsprogramm
gewesen sein?

Aufgeschreckt von dieser Erkenntnis
prüften wir zusätzliche Maßnahmen,
da unsere zweite Option in Gefahr ge-
riet. Zunächst schalteten wir am
22.3.2010 nochmals Bundeswirt-
schaftsminister, Herrn Reiner Brü-
derle, ein, schilderten den aktuellen
Stand und baten den Minister erneut,
dafür zu sorgen, die Briefwahl gesetz-
lich, in der WPO also, zu regeln.

Zwischenzeitlich hatten wir ein Peti-
tum vorbereitet, mit dem Kolleginnen
und Kollegen sich mit ihrer Unter-
schrift für die Regelung der Briefwahl
in der WPO verwenden konnten. In
nur sehr kurzer Zeit (ein bis zwei Tage)
kamen etwa 200 Unterstützerschrei-
ben zusammen, von denen wir rund
150 Stück dem Schreiben an das
BMWi vom 22.3.2010 beifügten.

Zusätzlich beauftragten wir eine re-
nommierte Rechtsanwaltskanzlei mit
der Prüfung der Rechtslage, um uns ju-
ristisch gegen die WPK wehren zu
können. In diesem Zusammenhang
wurde die WPK aufgefordert, bis zum
26.3.2010 (12.00 Uhr) zu erklären,
dass 

► es auf der außerordentlichen WPV
einen Tagesordnungspunkt geben
wird, der die Änderung der Sat-
zung und der Wahlordnung im Hin-
blick auf die Beiratswahl zum
Inhalt hat; 

► der von Herrn Dr. von Waldthausen
übersandte Vorschlag über die Än-
derung der Satzung bzw. der Wahl-
ordnung in gleicher und
gleichberechtigter Form wie ein
eventueller Beschlussvorschlag
des Beirats aufgenommen wird;

► die Geschäftsführung der WPk
dem Versammlungsleiter empfeh-
len wird, zu dem oben genannten
Tagesordnungspunkt die Abstim-
mung so durchzuführen, dass kein
Antrag alleine aufgrund der Ab-
stimmungsform, Abstimmungsart
oder Abstimmungsreihenfolge be-
nachteiligt wird.

Die Einschaltung des Anwalts zeigte
Wirkung. Die WPK bestätigte per Fax
an die von uns beauftragte Kanzlei am
26.3.2010 um 12.13 Uhr, dass sie den

WpK lEnKt Ein
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März 2010
Stolpert die WPK über
ihre Schlauheit?

Abb. 009: Dr. Joannes von Waldthausen und Michael Gschrei stoßen am 01.04.2010 auf
den ersten Geburtstag der demokratischen Beiratswahlen an.
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Antrag von Herrn Dr. von Waldthau-
sen zur Änderung der Satzung bzw. der
Wahlordnung mit der Einladung zur
WPV versenden wird. Voraussetzung:
Der WPK müssten die Unterlagen
rechtzeitig vorliegen und in der WPV
muss auch über Anträge von Herrn Dr.
von Waldthausen beraten und Be-
schluss gefasst werden. 

Am Mittwoch, den 24.3.2010, mel-
dete sich das BMWi bei Herrn Gschrei
und lud uns in das Ministerium zu einem
Gespräch am 1.4.2010 ein. Auf unsere
Nachfrage wurde uns bestätigt, dass dies
kein Aprilscherz sein sollte. Auch die
WPK-Führung sollte anwesend sein. Da
sich die WPK bislang freiwillig nicht mit
wp.net über das Wahlrecht unterhalten
wollte, bedeutete dieses Gesprächsange-
bot einen deutlichen Fortschritt. Insge-
samt wandelte sich im Laufe des März die
Atmosphäre zwischen wp.net und
BMWi deutlich und wir spürten, dass
wir verhindert hatten, auf der Zielgera-
den ins Aus gedrängt zu werden. Das Ge-
sprächsangebot nahmen wir dankend an. 

Das erste Mal seit fünf Jahren hatten
wir das Gefühl, dass die Sache für die
Demokratie gut ausgehen könnte.

wp.net erreicht parlamentarische De-
mokratie in der WPK

Über das Gespräch am 1. April und
dessen Inhalt wurde Vertraulichkeit ver-
einbart, so dass hier nur mitgeteilt wer-
den soll, dass neben dem BMWi und
der WPK nur wp.net, vertreten durch
die Herren Gschrei und Dr. von Wald-
thausen, anwesend waren. In dem Ge-
spräch haben wir erreicht, dass die
entscheidenden Merkmale einer demo-
kratischen Wahl uneingeschränkt in das
künftige Beiratswahlverfahren über-
nommen werden:

Die Beiratsmitglieder werden künf-
tig durch unmittelbare, freie und ge-
heime Wahl durch Briefwahl gewählt. 

Nach acht Jahren politischer Auseinan-
dersetzung mit der WPK hatte wp.net
nicht nur die Einführung einer parlamen-
tarischen Demokratie im Berufsstand der
bundesweit organisierten Wirtschafts-
prüfer und vereidigten Buchprüfer ange-
stoßen, sondern bis zum Erreichen des
Ziels an vorderster Front mitgewirkt.

Andere Berufsorganisationen und Per-
sonen waren an der Konstruktion des
künftigen Beiratswahlrechts nicht betei-
ligt! Es freut uns, dass diese später das
neue Wahlrecht begrüßten.

Selbstverständlich hatte ich rechtzeitig
am 31. März meinen Antrag zur Tages-
ordnung für die geplante WPV mit der
erforderlichen Anzahl von Unterstützern
abgegeben. Die Option zwei war damit
gesichert, aber nun hinfällig, denn durch
die Regelung der Briefwahl in der WPO
war eine Abstimmung auf der WPV über
das Wahlverfahren entbehrlich gewor-
den.

Was mit der ersten Anfechtung der
Beiratswahl 2002 begonnen hatte, war
nun zu einem guten und gerechten Ende
geführt worden. Erst bei der 2011er
Wahl wird der gesamte Berufsstand diese
Leistung von wp.net erfassen können.

Als einer der Hauptakteuren und als
Chronist wünsche ich mir von allen Kol-
leginnen und Kollegen, dass sie uns als
Kandidaten für den Beirat und wp.net
als Organisation für die Arbeit, die den
Fortbestand der mittelständischen WP-
Praxen maßgeblich begünstigt, in 2011
mit den Kreuzen an der richtigen Stelle
(Liste Gschrei für die WPs und Liste
Eschbach für die vBPs) belohnen. 

Am 19. Juli 2011 bekommt die De-
mokratie in der WPK eine Chance.

Nachwort
Für mich begannen am 2. April 2010

die Osterfeiertage. Bei Sonne, Schnee
und gutem Essen fiel die Anstrengung
der letzten Wochen langsam von mir
ab. Das BMWi überarbeitete nach
Ostern den Referentenentwurf. Am
Montag, den 12. April 2010, erhielten
wir den überarbeiteten Referentenent-
wurf des WPK-Wahlrechtsänderungs-
gesetzes. In der Begründung führt das
BMWi wie folgt aus: „Für die Wahl des
Beirats zur Wirtschaftsprüferversamm-
lung anzureisen, stellt für die Mitglieder
der Wirtschaftsprüferkammer, insbeson-
dere für die Berufsangehörigen kleiner
und mittelständischer Praxen, einen un-
verhältnismäßigen und mit hohen Kos-
ten verbundenen Aufwand dar. Zur
Vermeidung dieses Aufwands soll das
Wahlverfahren geändert werden: Der
Beirat der Wirtschaftsprüferkammer soll
künftig von den Mit- gliedern der Wirt-
schaftsprüferkammer in unmittelbarer,
freier und geheimer Briefwahl gewählt
werden. Durch die Unmittelbarkeit der
Wahl wird die Möglichkeit der Übertra-
gung von Stimmen auf andere ausge-
schlossen.“

§ 59 Abs. 2 Satz 1 WPO sollte nach
dem Gesetzesentwurf künftig wie folgt
gefasst werden: „Der Beirat wird von den
Mitgliedern der Wirtschaftsprüferkam-
mer in unmittelbarer, freier und geheimer
Wahl durch Briefwahl gewählt.“

Die WPK nahm mit Schreiben vom
30. April 2010 gegenüber dem BMWi
zu dem überarbeiteten Referentenwurf
des WPK-Wahlrechtsänderungsgeset-
zes Stellung. Am 4. Mai 2010 wurde
auf der Website der WPK der Inhalt
des Schreibens veröffentlicht. Dort
stellte die WPK fest, dass die vorgese-
henen Änderungen der feststellbaren
Erwartungshaltung des Berufsstands
ebenso wie dem politischen Umfeld
und den rechtlichen Rahmenbedin-
gungen entsprechen. Die WPK emp-
fahl, § 59 Abs. 2 Satz 1 WPO wie folgt
zu fassen: „Die Beiratsmitglieder wer-
den von den Mitgliedern der Wirt-
schaftsprüferkammer in unmittelbarer,
freier und geheimer Wahl durch Brief-
wahl gewählt.“
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Kein Aprilscherz
BMWi lenkt ein

01.04.2010
geschafft!

Wir bedanken uns
für Ihre Stimmen bei
den ersten freien
WPK-Wahlen
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Diese letzte redaktionelle Korrektur
von §  59 Abs.  2 Satz 1 WPO n.F.
wurde vom BMWi übernommen, so
dass dies nun die endgültige Formulie-
rung der Vorschrift für die künftigen
Beiratswahlen ist. Wir waren darüber
nicht glücklich, weil damit eine Perso-
nenwahl festgeschrieben sein könnte
und die Verhältniswahl verhindert wer-
den könnte. Dies würde nicht zutref-
fen, wurde uns zugesichert. Auch das
Grundgesetz formuliert das Wahlrecht
zum deutschen Bundestag genauso. 

Im WPK-Magazin 2/2010 wurde die
am 25.6.2010 geplante, außerordentli-
che WPV abgesagt. Zum überarbeite-
ten Referentenentwurf bemerkte die
WPK: „Im Anhörungsverfahren zu
diesem Entwurf des WPK-Wahlrechts-
änderungsgesetzes haben sich insbe-
sondere Stellen des Bundes und
einzelne Länder aus vorwiegend rechts-
dogmatischen Erwägungen gegen eine
unbestimmte Öffnungsklausel ge-
wandt und stattdessen die gesetzliche
Einführung von Briefwahlen befür-
wortet. Diesen Vorschlag hat das
BMWi aufgegriffen, um weitere Verzö-
gerungen im Gesetzgebungsverfahren
zu vermeiden. Der überarbeitete Ent-
wurf des WPK-Wahlrechtsänderungs-
gesetzes sieht daher in § 59 Abs. 2 Satz
1 eine Briefwahl vor. Die Wirtschafts-
prüferkammer hat ihre Zustimmung
erklärt.“

Eine äußerst sparsame Darstellung
der Ereignisse, die der Bedeutung der
Einführung demokratischer Wahlen
nicht gerecht wurde. 

Deswegen legt wp.net Wert darauf,
mit einer eigenen Chronik die we-
sentlichen Ereignisse um die Einfüh-
rung der demokratischen Beirats-
wahlen  in der Wirtschaftsprüferkam-
men zusammenzustellen.

das briEfWahlrEcht ist ErrEicht
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Seminarkonzept: Fortbildungsreihe zur Fachwissen-Aktualisierung

Zielgruppe: Berufsträger und qualifizierte Mitarbeiter

Inhalt: Facharbeit des IDW
Aktuelle Themen des Berufsstandes
Vorstellung relevanter Gesetzesvorhaben

Veranstaltungsorte: Baden-Baden, Berlin, Dortmund, Düsseldorf, 
Hamburg, Hannover, Koblenz, Köln, Leipzig, 
München, Nürnberg, Stuttgart, Wiesbaden

Tagungszeiten: 14:00 – 18:00 Uhr

Konditionen: Einzelveranstaltung € 215 zzgl. 19 % USt
Jahresabo € 685 (d. h. 20 % Rabatt) zzgl. 19 % USt
Jeder weitere Teilnehmer der Kanzlei erhält 15 % Rabatt. 
wp-net-Sonderrabatt: 15%

Referent: WP StB Dipl.-Kfm. Dirk Hildebrandt, Köln

Unterlagen: Skriptum, Handouts und Veranstaltungs-CD

Fortbildungs-
bescheinigung:

Fortbildungsbescheinigung 
gem. §§ 4a, 6 BS WP/vBP

Turnus: vierteljährlich

Fachseminare im Wirtschaftlichen Prüfungswesen

Aktuelles Prüfungswesen

weitere Infos und Termine unter www.primus-fachseminare.de
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